
                  Bekanntmachung der Gemeinde Herscheid

Veröffentlichung gemäß § 17
des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

(KorruptionsbG)

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 16. Dezember 2004 das Gesetz zur 
Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergabe-
registers in Nordrhein-Westfalen (KorruptionsbG) beschlossen, das am 1. März 2005 in Kraft 
getreten ist.

Gemäß § 17 sind die Mitglieder des Rates und die sachkundigen Bürger/innen verpflichtet, 
dem Bürgermeister schriftlich Auskunft zu geben über:

1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge;

2.   die Mitgliedschaften in Aufsichtsgremien und anderen Kontrollgremien im Sinne des 
§ 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften oder ver-
gleichbare in- und ausländische Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen);

3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorga-
nisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen 
(u. a. Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, z. B. Sparkas-
sen), ausgenommen sind Kirchen und Religionsgemeinschaften;

4.  die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen;

5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (die Mitgliedschaft in Verei-
nen muss nur dann angegeben werden, wenn dort auch Funktionen ausgeübt wer-
den).

Die Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen. Sinn der Veröffentlichungs-
pflicht ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, sich über die berufli-
che Tätigkeit und die wahrgenommenen Mitgliedschaftsrechte der Mandatsträger zu infor-
mieren.

Die entsprechenden Unterlagen stehen im Rathaus der Gemeinde Herscheid, Plettenberger 
Str. 27, 58849 Herscheid, Zimmer 210, während der allgemeinen Öffnungszeiten 

montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
und außerdem dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

zur Einsicht zur Verfügung.

Herscheid, 20. Januar 2011

Der Bürgermeister
S c h m a l e n b a c h 


